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Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit Deckblatt Nr. 19 
Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Gemeinde Böbrach beabsichtigt mit dem genannten Bauleitplanentwurf und der parallel da-
zu im Verfahren befindlichen Aufstellung des Bebauungsplanes „Solarpark Böbrach-West“ die 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines Solarparks zu schaffen. Hier-
zu wird von der höheren Landesplanungsbehörde zu folgenden Punkten Stellung genommen:  
 
Ziele der Raumordnung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB nach sich ziehen 
und Grundsätze der Raumordnung, die zu berücksichtigen sind:  
 
Nach LEP 6.2.1 (Ziel) sind erneuerbare Energien verstärkt zu erschließen und zu nutzen.  
 
Nach LEP 6.2.3 (Grundsatz) sollen Freiflächen Photovoltaikanlagen möglichst auf vorbelasteten 
Standorten realisiert werden.  
 
Nach RP Donau -Wald B II 1.3 (Grundsatz) sollen Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben 
möglichst schonend in die Landschaft eingebunden werden. 
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Nach RP Donau -Wald B I 1.4 Satz 2 (Grundsatz) soll die Nutzung des Freiraums so gestaltet 
werden, dass Flächeninanspruchnahme, Trennwirkung und Auswirkungen auf das Landschafts-
bild auf ein möglichst geringes Maß beschränkt werden.  
 
Bewertung der Planung: 
 
PV-Anlagen leisten grundsätzlich einen Beitrag zum Umbau der bayerischen Energieversor-
gung. Dieser soll nach LEP 6.2.1 raumverträglich unter Abwägung aller berührten Belange erfol-
gen. Es gilt daher bei der Standortwahl neben den EEG -Vergütungsmöglichkeiten (hier: land-
wirtschaftlich benachteiligtes Gebiet) auch andere Belange zu berücksichtigen. 
 
Da Freiflächen-Photovoltaikanlagen das Landschafts- und Siedlungsbild beeinträchtigen kön-
nen, sollen sie möglichst auf vorbelastete Standorte gelenkt werden. Hierzu zählen z.B. Standor-
te entlang von Infrastruktureinrichtungen (Verkehrswege, Energieleitungen etc.) o der Konversi-
onsstandorte. Die gegenständliche Anlage soll hingegen in der freien Landschaft ohne jegliche 
anthropogene Vorprägung errichtet werden. Vorbelastungen im Sinne des LEP sind dort - und 
auch in dessen näheren Umgebung – nicht zu erkennen. Die in den Unterlagen angeführte Mit-
telspannungsleitung ist aus hiesiger Sicht keine solche Vorbelastung, da sie durch Grünstruktu-
ren abgeschirmt südlich vom Plangebiet verläuft. Die Lage des geplanten Solarparks entspricht 
daher dem Bündelungsprinzip von LEP 6.2.3 nicht.  
 
Der geplante Standort mit einer Größe von ca. 3,4 ha liegt in einer attraktiven Kulturlandschaft, 
die durch unterschiedlich große Waldflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen und verstreut 
liegenden, in die Landschaft eingebettete Einzelanwesen bzw. kleine Siedlungen im Außenbe-
reich, geprägt ist. Ein hoher Biotopflächen- und Wiesenanteil ist wertgebend für die Landschaft, 
die Teil des Naturparks Bayerischer Wald ist. In diesem Landschaftsraum wäre eine großflächi-
ge PV-Anlage wesensfremd und würde einen Fremdkörper am Rande des LSG Bayerischer 
Wald darstellen. Die Errichtung der Anlage würde die Eigenart des Landschaftsbildes und das 
Landschaftserleben negativ verändern und steht daher in Konflikt mit RP 12 B I 1.4.  
 
Allerdings ist der Mikrostandort der geplanten PV-Anlage teilweise von Waldflächen umgeben 
und entfaltet aufgrund der Topographie wohl keine größere Fernwirkung. Die Anlage dürfte da-
her nur in einem geringen Maß tatsächlich raumwirksam in Erscheinung treten (vgl. RP 12 B II 
1.3). Südöstlich des Plangebietes wurden bereits die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen 
für die Errichtung eines weiteren Solarparks (Bebauungsplan „SO PV-Anlage Roppendorf“) ge-
schaffen. Offenbar wurde dieser aber bisher nicht errichtet. Dennoch ist diese Planung – insbe-
sondere bei der Analyse der Wirkungen auf das Landschaftsbild - mit zu berücksichtigen. Die 
Gemeinde sollte jedenfalls darauf achten, dass keine zu große Konzentration von solchen Anla-
gen entsteht. 
 
Zusammenfassung: 
 
Aus hiesiger Sicht drängt sich der Standort in einer relativ unberührten Landschaft ohne Vorbe-
lastung nicht auf. Andererseits dürfte sich die anthropogene Überprägung des Landschaftsbildes 
aufgrund der gegebenen Topographie und der umgebenden Waldstrukturen in Grenzen halten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Schmauß  
Regierungsdirektor  
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